
Tatsächlich gibt es in Bayern innerhalb geschlossener
Ortschaften eine Beleuchtungspflicht. Bayern stellt hier
neben Berlin eine Ausnahme dar. In Art. 51 des
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes heißt es:

„Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung haben die Gemeinden innerhalb der
geschlossenen Ortslage nach ihrer Leistungsfähigkeit
die öffentlichen Straßen zu beleuchten“

Aus Art. 51 ergibt sich jedoch keine Pflicht zur
flächendeckenden, dauerhaften Beleuchtung!

Erstens steht die Beleuchtung unter dem Vorbehalt der kommunalen
Haushaltsplanung („Leistungsfähigkeit“). Abschalten und Reduzieren
spart Geld und Ressourcen.

Zweitens dient die Beleuchtung der öffentlichen Sicherheit. Das
bedeutet, dass Beleuchtungen, die keinen Zugewinn für den Schutz
von Leib und Leben bieten und gleichzeitig erhebliche
Beeinträchtigungen (Nachtlandschaften, Habitate, Individuen)
hervorrufen, nicht gefordert sind.


